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Gemeinde Cölpin

Niederschrift
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Cölpin

Sitzungstermin: Donnerstag, 13.08.2020
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 19:30 Uhr
Ort, Raum: Gemeindezentrum ´Uns DörpHus´, 17094 Cölpin, Woldegker 

Chaussee 31a

Anwesend

Mitglieder
Joachim Jünger
Eberhard Voith
Franziska Welter-Holz
Mathias Koch
Michael Malhofer
Michael Schulz
Marie Witt
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Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
sowie der Beschlussfähigkeit 

2 Einwohnerfragestunde 
3 Änderungsanträge und Billigung der Tagesordnung 
4 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.03.2020 
5 Bericht des Bürgermeisters und wichtige 

Angelegenheiten der Gemeinde 
6 Beschlussvorlagen 
6.1 Zustimmung zum Vergleichsvorschlag im 

Schullastenausgleichsverfahren Stadt Burg Stargard ./. 
Gemeinde Holldorf 

03GV/20/004

6.2 Benutzungs- und Entgeltordnung für das 
Gemeindezentrum Cölpin "Uns DörpHus" 

03GV/20/007

7 Sonstiges 

Nichtöffentlicher Teil

8 Beschlussvorlagen 
8.1 Auftragsvergabe für Planungsleistungen zum Ausbau 

der Straße "Am Park" in Cölpin 
03GV/20/005

8.2 Auftragsvergabe für Planungsleistungen zur 1. 
Änderung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
Neu Käbelich 

03GV/20/006

9 Sonstiges 
10 Schließung der Sitzung 
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Protokoll
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
sowie der Beschlussfähigkeit
Herr Jünger eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.
Die ordnungsgemäße Einladung wird festgestellt.
Mit 7 Mitgliedern ist die Gemeindevertretung beschlussfähig
.

2 Einwohnerfragestunde
Einwohner 1 ist Mitglied im Seniorenverein Cölpin.
Fragt an, ob die Möglichkeit besteht, dass der Verein eine Zuwendung erhält.
Herr Jünger teilt mit, dass in diesem Haushaltsjahr keine Mittel mehr zur 
Verfügung stehen, wird aber noch einmal prüfen.

Einwohner 2 hat eine Anfrage zum Radweg Alt Käbelich – Canzow. Derzeit wird 
am Radweg nicht gearbeitet und fragt an, wann es dort weitergeht. 
Herr Jünger informiert, dass der Ausbau des Radweges im nächsten Jahr geplant 
sei.
Für die Maßnahme ist das Straßenbauamt Neustrelitz zuständig. Der Einwohner 2 
solle sich dort informieren.
Weiterhin lobt der Einwohner 2 die gute Arbeit des Breitbandausbaus im OT Neu 
Käbelich.
Fragt an, wann die Haushalte angeschlossen und wann die Verträge 
abgeschlossen werden können.
Herr Jünger hat die Stadtwerke gebeten die Einwohner per Post über die weitere 
Vorgehensweise zu informieren.
Die Straße von Neu Käbelich nach Netzka befindet sich in einem schlechten 
Zustand. Der Einwohner 2 fragt an, ob hier eine Erneuerung der Straße geplant 
ist.
Herr Jünger informiert, dass die Gemeinde für diese Straße nicht zuständig sei. 
Wahrscheinlich ist der Landkreis zuständig.

3 Änderungsanträge und Billigung der Tagesordnung

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung
:

7

Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
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4 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.03.2020
Die Niederschrift wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung
:

7

Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

Anlage 1 Karte

5 Bericht des Bürgermeisters und wichtige 
Angelegenheiten der Gemeinde
Siehe Anlage 1

Anlage 1 Bericht BM 05 vom 13.08.2020

6 Beschlussvorlagen

6.1 Zustimmung zum Vergleichsvorschlag im 
Schullastenausgleichsverfahren Stadt Burg Stargard ./. 
Gemeinde Holldorf

03GV/20/004

Herr Jünger macht Erläuterungen zum Sachverhalt der BV.

Beschluss:
In Umsetzung der Musterprozessvereinbarung (Beschlussfassung 03GV/12/011 
vom 13.12.2012) und im Ergebnis des in der Anlage beigefügten Vergleichs des 
Oberverwaltungsgerichts M-V im Verwaltungsstreitverfahren zwischen der Stadt 
Burg Stargard und der Gemeinde Holldorf vom 26.05.2020 verpflichtet sich die 
Gemeinde zur Zahlung von 24.870,35 € bis zum 31.12.2020 an die Stadt Burg 
Stargard. 
Dieser Betrag bemisst sich nach der Hälfte des in der Musterprozessvereinbarung 
unter Ziffer 3.3 bezifferten Betrages (ohne Zinsen).
Die Gemeinde Cölpin nimmt den mit Schreiben vom 30.12.2011 eingelegten 
Widerspruch gegenüber der Forderung der Stadt Burg Stargard zurück und 
verzichtet auf die Rückforderung der festgesetzten Beträge.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung
:

7
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Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

6.2 Benutzungs- und Entgeltordnung für das 
Gemeindezentrum Cölpin "Uns DörpHus" 03GV/20/007

Herr Schulz stellt den Antrag den § 4 (3) wie folgt zu ändern:

Eine Vermietung an verfassungsfeindliche Gruppierungen ist ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis Antrag Herr Schulz:

Zustimmung
:

7

Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Cölpin beschließt die Aufhebung der Benutzungs- und 
Gebührensatzung für das Gemeindezentrum Cölpin „Uns DörpHus“ sowie das 
Inkrafttreten der Benutzungs- und Entgeltordnung.

Abstimmungsergebnis mit Änderung:

Zustimmung
:

7

Ablehnung: 0
Enthaltung: 0

Anlage 1 Diensreiseantrag,klein blanco

7 Sonstiges
Siehe Anlage 2

Herr Jünger bittet die Verwaltung den Finanzbericht der Gemeinde Cölpin zum 
30.06.2020 an alle Gemeindevertreter per Mail zu senden.

Anlage 1 05. GVS Öffentlicher Teil Anlage 2

Vorsitz: Schriftführung:

Carmen Jungerberg
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